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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
sehr geehrte Damen und Herren,

nach der unterrichtsfreien Zeit in den Sommerferien, die Sie hoffentlich auch zur not-
wendigen Erholung nach einem besonderen und für uns alle herausfordernden Schul-
jahr nutzen konnten, möchten wir lhnen weitere lnformationen zum Schuljahr 2O2O12O21

zukommen lassen. Wir sind uns gemeinsam darüber bewusst, dass auch dieses Schul-
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jahr kein gewöhnliches sein wird. Der Betrieb an unseren Schulen, Grundschulförder-
klassen und Schulkindergärten erfolgt noch immer unter Pandemiebedingungen und
eine schnelle Anderung dieser situation ist leider nicht in sicht.

Mit Schreiben vom 7. Juli 2020 hatte ich Sie über das Konzept für den Regelbetrieb un-
ter Pandemiebedingungen informiert. Diese Eckpunkte wurden zwischenzeitlich in der
CoronaVO Schule rechtlich gefasst, die nach ihrer ln-Kraft-Setzung durch den Landtag
auf unryw.qchqle-þlv. de eingestellt wird. Zu lhrer lnformation ist die Corona-Verordnung
schule unter dem vorbehalt der Rechtskraft in der Anrage beigefügt.

Zu einigen Aspekten möchte ich Sie im Folgenden informieren, insbesondere soweit
sich Weiterentwicklungen der bisher dargestellten Regeln ergeben haben.

G ru ppen bi ld u n g -Kohorten
Die Schülerinnen und Schüler werden im Schuljahr 2020t2021 in der Regel im Präsen-
zunterricht in der Schule unterrichtet. Vorrang hat im Schuljahr 2O2O!2O21der pflichtun-
terricht. Vergleichbar gilt dies für die Kinder der Grundschulförderklassen und des
Schulkindergartens.

Das Risiko einer lnfektion steigt mit der Dauer und der Anzahl der ungeschützten Kon-
takte' Durch die Definition von Gruppen in fester Zusammensetzung (Kohorten) lassen
sich im lnfektionsfall die Kontakte und lnfektionswege wirksam nachverfolgen. Damit
wird angestrebt, dass sich Quarantänebestimmungen'im lnfektionsfall nicht auf die ge-
samte Schule auswirken, sondern nur auf die Kohorten, innerhalb derer ein lnfektionsri-
siko bestanden haben könnte.

lch hatte lhnen in meinem Schreiben vom 7. Juli deshalb mitgeteilt, dass keine jahr-
gangsübergreifende Gruppenbildung zulässig ist und die von dieser Regel bestehenden
Ausnahmen mitgeteílt. Die neue Corona-Verordnung Schule, die ab dem 14.0g. gelten
wird, sieht von dieser Regel eine weitere bedeutende Ausnahme für den Unterricht so-
wie fÜr schulische Förderangebote vor, sofern ein Mindestabstand von 1,50 Metern
auch zu und zwischen den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden. Damit kön-
nen beispielsweise der Religionsunterricht weiterer Religionsgemeinschaften oder För-
derangebote wie HSL oder das Lernband an Gemeinschaftsschulen ermöglicht werden.
Diese Möglichkeit wird hingegen vorläufig nicht für den AG-Bereich eingeräumt.

Schulpflicht im Fernunterricht
Soweit der Unterricht für einzelne Schülerinnen und Schüler oder für die ganze Klasse
oder Lerngruppe nicht in der Präsenz stattfinden kann, findet Fernunterricht statt. Die ab
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dem 14. September geltende Corona-Verordnung Schule wird ausdrücklich bestimmen,
dass auch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der
Sch ulpflicht unterliegt.

Lernbrücken und Konsolidierungsphase im schuljahr 2o2ot2o21
Sehr herzlich darf ich mich an dieser Stelle für lhr Engagement bei der Durchführung
des Förderprogramms,,Lernbrücken" bedanken. Viele Schülerinnen und Schüler hatten
durch dieses zusätzliche Bildungsangebot während der Sommerferien die Möglichkeit,
entstandene Lernrückstände aufzuarbeiten und das Fundament für einen guten Start
ins neue Schuljahr zu legen.

Unser gemeinsames Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler trotz der bestehenden
vielfâltigen Herausforderungen weiterhin bestmöglich zu fördern und zu unterstützen,
um den Bildungsplan zu erfüllen.

ln dem o. g. Schreiben habe ich auf die Bedeutung der Konsolidierungsphase zu Be-
ginn des Schuljahres 202012021 hingewiesen und Sie gebeten, die Unterstützung leis-
tungsschwächerer Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht einzuplanen.
lnsbesondere für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler ist eine zusätzliche
Förderung auch im neuen Schuljahr ausgesprochen wichtig. Es gilt, entstandene Nach-
holbedarfe auszugleichen und lnhalte zu vertiefen. Diese Förderung soll im Unterricht
gemäß Stundentafel sowie, sofern vorhanden, auch in den im Bildungsauftrag der
Schule verankerten zusätzlichen poolstunden erfolgen.

Lehrkräfte sind Expertinnen und Experten für Unterricht, Lernen und Förderung. Ein Er-
kennen von Förderbedarfen und eine didaktisch und methodisch angemessene Reak-
tion gehört zu ihren wesenilichen eualifikationen.

Die vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) eigens für die ,,Lernbrücken,,
erstellten jahrgangsbezogenen Übersichten und Synopsen bieten eine wertvolle Orien-
tierung zur Förderung. ln diesen Synopsen sind die erforderlichen Basiskompetenzen in
Deutsch und Mathematik für die in der jeweils folgenden Klassenstufe relevanten The-
mengebiete ausgewiesen. Diese und weitere unterstützende Materialien und Angebote
finden Sie im Portal ,,lernen über@ff, lhttos Lkultus-

ite/le berall

Die Schulaufsicht wird die Schulen im Schuljahr 2O2O\2O21 besonders intensiv bei der
Ausgestaltung der Maßnahmen zur individuellen Förderung begleiten.
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Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten in den Schulen, Grundschulförder-
klassen und Schulkindergärten
Das Singen und Musi2ieren mit Blasmusikinstrumenten im Unterricht - d. h. im Klas-
senverband oder der jahrgangsbezogenen Lerngruppe - sowie in klassen- oder jahr-
gangsstufenbezogenen Arbeitsgemeinschaften ist unter Einhaltung eines Mindestab-
stands von zwei Metern in alle Richtungen auch in geschlossenen lnnenräumen wieder
gestattet. Aufgrund des erhöhten lnfektionsrisikos gelten hier besondere Hygieneregeln
(siehe hierzu die Anlage ,,Hinweise für die Durchführung von Musikunterricht und außer-
unterrichtlichen Musikveranstaltungen").

Vor dem Hintergrund, dass die Entwicklung des lnfektionsgeschehens in Baden-Würt-
temberg wieder eine nicht zu unterschätzende Dynamik gewonnen hat, können wir der-
zeit im Bereich Musik wie auch in anderen Fächern leider keine jahrgangsübergreifen-
den Angebote und Aktivitäten zulassen. Hierzu zählen auch außerunterrichtliche Musik-
angebote, wie zum Beispiel Schulchöre und Schulorchester. Mir ist völlig bewusst, dass
der Verzicht auf gerade diese Angebote für musikbegeisterte Schülerinnen und Schüler
sowie die Musiklehrkräfte eine herausfordernde Situation darstellt. Daher werden wir vor
den Herbstferien die Lage auf Basis des dann aktuellen lnfektionsgeschehens erneut
bewerten. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, das Singen und Musizieren mit Blasinstru-
menten auch im Rahmen außerunterrichtlicher Angebote in jahrgangsübergreifenden
Gruppen zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder zuzulassen, sobald dies mit Blick auf
das lnfektionsgeschehen zu verantworten ist.

Hygienehinweise zum Sport- und Musikunterricht
Ergänzend zu den ab dem 14. September 2020 geltenden allgemeinen Hygienehinwei-
sen übermíttle ich lhnen im Anhang weitere Hygienehinweise für den Sportunterricht so-
wie für das Fach Musik. Diese wêrden auch auf unserer Homepage eingestellt.

lch wünsche lhnen und lhrer gesamten Schulgemeinschaft einen guten und gesunden
Start ins neue Schuljahr und danke lhnen nochmals ausdrücklich für lhren Einsatz.

Mit freundlichen Grüßen - }|nf (h uhúnlidlí.h/
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